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Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung Stadt Heiligenhafen

1. Planungsgrundlagen

1. 1. Planungsanlass und Planungsziele

Die am Standort Bergstraße ansässigen Lebensmittelnahversorger wollen ihren Auftritt
in Heiligenhafen verbessern. Der bestehende Aldi-Markt soll durch einen Neubau
ersetzt werden. Durch eine Drehung des Gebäudes kann die Grunds+ückserschlie-
ßung und Stellplatzsituation verbessert werden. Der vor drei Jahren errichtete Edeka-
Markt wird gut als Nahversorger angenommen und soll angemessen erweitert wer-
den. Mit dem Vorhaben soll die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes und die
wohnortnahe Grundversorgung der Anwohner im Südwesten der Stadt verbessert
werden. Hierzu muss das derzeit für den vorhandenen Aldi- und Edeka-Markt an der

oberen Bergstraße ausgewiesene Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lebens-
mittelbedarf erweitert und die planungsrech+lichen Regelungen angepasst werden.

1.2. Übergeordnete Planungsvorgaben

Heiligenhafen ist im Landesentwicklungsplan von 2010 als Unterzenfrum ausgewiesen
und soll die Bevölkerung des Nahbereiches mit Gütern und Dienstleistungen des qua-
lifizierten Grundbedarfs versorgen. Im Schwerpunkraum für Tourismus und Erholung
haben Maßnahmen zur Struktur- und Qualitätsverbesserung Vorrang. Zudem soll die
die Attraktivität und Erlebbarkeit verbessert werden. Das Plangebiet liegt unmittelbar
an der Landesen+wicklungsachse der Bundesautobahn A 1. In Räume und Regionen
an diesen Entwicklungsachsen steht eine zukunftsfähige, wirtschaftliche und verkehr-
liche Entwicklung im Vordergrund. Der Regionalplan von 2004 konkretisiert die lan-
desraumordnerischen Vorgaben. Ergänzende Darstellungen im Umfeld des Plange-
bietes erfolgen nicht.

Das Landschaf+sprogramm von 1999 weist den Planungsraum als Gebiet mit beson-
derer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und
Schönheit sowie als Erholungsraum aus. Der Landschaftsrahmenplan für den Pla-
nungsraum II von 2003 konkretisiert dieses im Gebiet mit besonderer Erholungseig-
nung und begrenzt diesen auf den Bereich nördlich des Plangebietes.

Der Landschaf+splan der Stadt Heiligenhafen von 1987, zuletzt geändert 1994 stellt
das Plangebiet im Bestand als produktionsfreie Fläche mit gestörtem Relief dar. Der
Entwicklungsplan übernimmt die Aussagen der Bestandsdarstellung. Entwicklungs-
aussagen für das Plangebiet erfolgen nicht. Östlich angrenzend sind die Entwicklung
von Gehölzflächen und Sukzessionsflächen vorgesehen.

Zur Entwicklung des Einzelhandelsstandortes wurde 2010 eine Markt-, Standort- und
Wirkungsanalyse der BulwienGesa AG erstellt. Aktuell hat die Stadt Heiligenhafen ein
Stadtentwicklungskonzept erarbeitet (CIMA) in dem der Themenbereich Einzelhan-
del bewertet worden ist. Einer Erweiterung der bestehenden Märkte an der Bergstra-
ße als Nahversorger stehen keine negativen Wirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche entgegen.
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Stadt Heiligenhafen Bebauungsplan Nr 50, 2. Änderung und Ergänzung

1. 3. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Für den Plangeltungsbereich gilt der aktuell gültige Flächennu+zungsplan der Stadt
Heiligenhafen mit seinen Änderungen. Hierin ist das Gebiet als Sonstiges Sonderge-
biet dargestellt, welches in südliche und östliche Richtung durch Flächen für Maß-
nahmen und Waldflächen eingefasst wird. Um dem Entwicklungsgebot des § 8 (2)
BauGB zu entsprechen, wird die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes im Paral-
lelverfahren gem. § 8 (3) BauGB vorgenommen.

1.4. Plangebiet

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das Abbaugelände einer ehemaligen Kies-
grübe, welches zwischenzeitlich als Nahversorgungszentrum mit zwei Lebensmit+el-
markten erschlossen ist. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2, 6 ha und wird wie
folgt begrenzt.

Im Norden:

Im Osten:

Im Süden:

Im Westen:

Südliche Straßenbegrenzungslinie des Höhenweges.

Südliche und westliche Grenze des Flurstücks 46/4,
westliche und Teilungslinie durch die Flurstücke 46/7

und 46/10 sowie südliche Grenze des Flurstücks 46/10.

Nördliche S+raßenbegrenzungslinie der Bundesauto-
bahn A 1 sowie deren Abfahrt.

Östliche S+raßenbegrenzungslinie der Bergstraße.
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Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung Stadt Heiligenhafen

2. Umweltbericht

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, la BauGB wird
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt werden. Der Umfang und Detaillierungsgrad der Untersu-
chungen wird durch die Stadt festgelegt. Es erfolgte eine frühzeitige Abstimmung mit
den entsprechenden Fachbehörden im Rahmen der Beteiligung nach §4 (1)
BauGB, insbesondere zur Abgleichung der Erfordernisse hinsichtlich des Untersu-
chungsrahmens. In der Umweltprüfung betrachtet werden die durch die Planung zu
erwartenden Auswirkungen auf das Gebiet und die Umgebung. Seitens der Fachbe-
hörden wurden Anregungen zur Landschaftspflege, zum Bodenschu+z, zu Immissio-
nen sowie zur Wasserwirtschaft vorgebracht.

2. 1. Einleitung

2. 1. 1. Inhalte und Ziele des Bauleitplans

Im Bebauungsplan wird ein Sondergebiet mit detaillierten Festsetzungen zu den zu-
lässigen Nutzungen und Verkaufsflächen festgesetzt. Weiterhin sind grünordnerische
Festsetzungen zu Bepflanzungen und zu Maßnahmenflächen vorgesehen. Das Plan-
gebiet hat eine Größe von ca. 2, 6 ha (Nähere Ausführungen s. Begründung Ziffer 1.1
und Ziffer 4).

2. 1.2. Prüfung der betroffenen Belange

Die Prüfung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6)
Nr. 7 BauGB. Die Baulei+planung ist eine Angebotsplanung, so dass objek+bezogene
Angaben insbesondere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwässern und Abfäl-
len in der Regel beim Aufstellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltprüfung kann
zu diesen Belangen daher nur allgemeine Aussagen treffen.

a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 Bundesnaturschutzgese+z (BNatSchG)
vorbereitet sowie die in § 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten Funk-
tionen des Bodens berührt werden. Die Artenschutzbelange des § 44 BNatSchG kön-
nen berührt werden. Zudem wird in den Waldabstand des östlich ausgewiesenen

Waldbestandes eingegriffen.

b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG

Das Europäische Vogelschutzgebiet "Östliche Kieler Bucht" liegt in knapp 2 km Ent-
fernung nördlich des Plangebietes. Weitere Natura 2000 Gebiete schließen an, bzw.
überlagern sich. Aufgrund der Entfernung und der Trennung der Schutzgebiete zum
Plangebiet durch die Stadt Heiligenhafen sind mögliche Wirkungen auf die Erhal-
tungsziele unwahrscheinlich. Von einer Erheblichkeit wird nicht ausgegangen.
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Stadt Heiligenhafen Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie
die Bevölkerung insgesamt

Das Vorhaben verursacht Lärmimmissionen durch die Stellplatzanlage, die Anliefe-
rung und Haustechnik. Weiterhin ist das Plangebiet Immissionen durch Verkehrslärm
der westlich angrenzenden Kreiss+raße Nr. 42 sowie der südlich liegenden Bundesau-
tobahn Nr. 1 ausgesetzt.

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Die überplante Fläche ist ca. 140 m von dem Denkmal Nr. 2 der Stadt Heiligenhafen
entfernt. Hierbei handelt es sich um einen frühgeschichtlichen Grabhügel mit guter
Erhaltung. Die Umgebung des Denkmals ist durch die vorhandene Bebauung im
Norden und den Funkmast sowie den vorhandenen Lebensmi+telläden im Westen
bereits erheblich beeinträchtigt. Auch die im Süden im Nahbereich des Denkmals
befindliche E 47/BAB 1 beeinträchtigt den Umgebungsbereich des Denkmals bereits
erheblich.

In der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 war zur Minimierung der Beein+räch-
tigungen des Denkmales entlang der östlichen Plangebietsgrenze als Ergänzung des
bestehenden Knicks eine dichte lineare Heckens+ruk+ur zu schaffen, in die als
Überholter großkronige Laubbäume zu integrieren waren. Mit der vorliegenden
2. Änderung wird ein Großteil dieser Maßnahme baulich überformt. Es werden neue
Festsetzungen entlang der östlichen Plangebietsgrenze getroffen, um diese Maß-
nähme wieder herzustellen. Damit können wesentliche Beeinträchtigungen vermie-
den werden.

Bei dem vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich gem. § 12 DSchG um genehmi-
gungspflichtige Maßnahmen. Nach § 12 (1) 3 bedarf die Veränderung der Umge-
bung eines unbeweglichen Kulturdenkmals, wenn sie geeignet ist, seinen Eindruck
wesentlich zu beeinträchtigen, der Genehmigung. Wesentlichen Beeinträchtigungen
durch die vorliegende Planung sind gem. dem archäologischen Landesamt nicht zu
erkennen, so dass dieses der Planung zustimmt.

Darüber hinaus verweist das Archäologische Landesamt auf § 15 DSchG: Wer Kul+ur-
denkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-
steht ferner für die die Eigentümer oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den
Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem Fundort liegt, und für
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-
führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen.
Die nach Sa+z 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
veränderten Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Auf-
Wendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

www. planlabor. de



Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung Stadt Heiligenhafen

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dringliche Zeug-
nisse wie Veränderungen oder Verfärbungen in der natürlichen Beschaffenheit.

e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen
und Abwässern

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind anzuwenden. Die Besei+i-
gung von Abwässern und Abfällen erfolgt über die Entsorgungseinrichtungen der
Gemeinde. Beim Betrieb der En+sorgungseinrich+ungen sind die geltenden Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien ebenfalls anzuwenden. Von einer Erheblichkeit wird
daher nicht ausgegangen.

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung
von Energie

Die Energieversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an das Ne+z der Versor-
gungsträger in der Gemeinde. Bei der Energieerzeugung bzw. -bereitstellung sowie
im Rahmen der objektbezogenen Bauausführung sind die geltenden Gesetze, Ver-
Ordnungen und Richtlinien anzuwenden. Alternative Energieformen sind zulässig.

g) Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts

Die Planung weicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab, da der Land-
schaf+splan das Gebiet als produk+ionsfreie Fläche mit gestörtem Relief ausweist und
dieses als geschütztes Biotop in das Naturschutzbuch eingetragen ist. Die Stadt Heili-
genhafen hat sich bereits im Rahmen der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes
und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 50 mit eine infrastrukturellen Nutzung
durch den Einzelhandel im Plangel+ungsbereich befasst und aus Gründen des All-
gemeinwohls eine Kurskorrektur beschlossen, die der Versorgung der Bevölkerung im
Westen der Stadt aber auch die Versorgung der Fremdenverkehrsnutzungen und
Heiligenhafen tangierende Touristens+röme Rechnung tragen soll. Nach Abstimmun-
gen Ende 2008 mit der Unteren Na+urschutzbehörde besteht für das Gebiet kein ho-
her ökologischer Wert mehr. Auch der Biotopschutz wurde zwischenzeitlich aufge-
hoben. Damit spricht nichts gegen die Erweiterung des bestehenden Einzelhandels-
Standortes. Von einer Erheblichkeit wird nicht ausgegangen.

h) Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Begrenzung von Emissio-
nen aus Feuerungsanlagen oder anderen emittierenden Betriebseinrichtungen sind
anzuwenden. Die verkehrsbeding+en Luftschads+offe steigen durch die Planung auf-
grund der zu erwartenden Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der
Grenzwerte der 22. BlmSchV sind nicht zu erwarten. Von einer Erheblichkeit wird da-
her nicht ausgegangen.
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Stadt Heiligenhafen Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
nach den Buchstaben a, c, und d

Wesentliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen
sind nicht erkennbar, von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen.

2. 1.3. Für die Planung bedeutsame Fachgesetze und Fachpläne

Nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schu+zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen, nach § 1a BouGB sind die
umweltschü+zenden Belange in der Bauleitplanung einzustellen und nach
§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind schädliche Umweltauswirkungen auszu-
schließen.

Das Bundesnaturschutzgesetz zielt auf die Sicherung der Leis+ungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter ab. Das Gesetz wird im Rahmen der na+urschutzfachli-
chen Eingriffsregelung berücksichtigt.

Das Bundesbodenschutzgese+z hat die Sicherung und Wiederherstellung der nach-
haltigen Funktionen des Bodens zum Ziel. In der Planung wird diesem Ziel durch einen
sparsamen Umgang mit Grund und Boden im Hinblick auf mögliche Versiegelungen,
Auf- und Abgrabungen sowie Bodenverdichtungen entsprochen.

Ziel des Bundesimmissionsschu+zgese+zes ist der Ausschluss schädlicher Umweltauswir-
kungen. Dieser Belang fließt in die fachliche Betrachtung mit ein und wird bei Erfor-
dernis über Lärmschutzfes+se+zungen und Abstandsregelungen berücksichtigt.

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie Aussagen zur Berücksichti-
gung in der Planung sind unter Ziffer 1.2. der Begründung aufgeführt.

Der Landschaftsplan zielt auf die Sicherung örtlicher Erfordernisse und Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ab. Abweichungen hiervon wurden
bei der Aufstellung der vorliegenden Bauleitplanung aus naturschutzfachlicher Sicht
beurteilt (vgl. Belang g in Abs. 2. 1.2).

Luftreinhalte- oder Lärmminderungspläne liegen für den Plangeltungsbereich nicht
vor.

www.planlabor. de



Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung Stadt Heiligenhafen

2.2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen mit zu-
säfzlichen Angaben

2. 2. 1. Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Viel-
falt (Belang a))

a) Bestandsaufnahme

Tiere Pflanzen

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das Abbaugelände einer ehemaligen Kies-
grübe, welches zwischenzeitlich als Nahversorgungszentrum mit zwei Lebensmittel-
markten erschlossen ist. Entlang der Bergstraße verläuft eine Grünfläche mit jungen
Einzelbaumpflanzungen. Auch die Stellplatzfläche ist mit Einzelbäumen überstellt.
Gem. der 1. Änderung des vorliegenden Bebauungsplans liegen im Süden und Os-
ten der Bebauung Maßnahmenflächen, die jedoch nur in Teilen umgesetzt wurden,
jedoch als Bestand zu werten sind. Demnach befindet sich an der Autobahnausfahrt
eine Fläche mit gelenkter Sukzession und einer durchgängigen 145m langen frei-
wachsenden Gehölzstruktur. Zu den ackerbaulich genutzten Freiflächen im Osten
des Plangebietes soll ein rd. 65 m langer Knick mit Uberhäl+ern stehen, als Übergang
zum östlich liegenden Wald sollte ein noturnaher Waldrand ausgebildet sein.

Es liegt ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom Kieler Institut für Landschaftsöko-
logie (Kiel, Februar 2016) vor. Demnach wird dem Plangebiet eine geringe Eignung
als Nahrungsraum für Fledermäuse zugesprochen. Eine Nutzung als Flugroute wird
aufgrund fehlender Leits+rukturen ausgeschlossen. Ein Vorkommen von Fledermaus-
quartieren in dem vorhandenen Aldi-Markt ist möglich. Für Reptilienar+en bietet das
Plangebiet keinen geeigneten Lebensraum. Auch kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Bedeutung als Landle-
bensraum für planungsrelevante Amphibienarten hat. Zudem bestehen keine ge-
eigneten Strukturen für geschützte Käfer-, Libellen-, Schmetterlings- und Weichtierar-
ten. Wenige ungefährdete, stresstolerante Vogelarten können ggf. in Randstrukturen
Brutmöglichkei+en finden. Eine besondere Bedeutung als Nahrungs- und Rastplatz
besteht für das Plangebiet jedoch nicht.

Boden

Flächenbezogene Angaben zu den Bodenverhältnissen im Plangebiet liegen nicht
vor. Aufgrund des ehemaligen Sand-/Kiesabbaus ist davon auszugeben, dass es sich
um ein kleinflächiges Vorkommen oberflächennaher Sandschich+en handelt. Die im
Landwirtschafts- und Umweltatlas für das Plangebiet angegebenen Bodenfunk+io-

nen bestätigen diese Annahme. Umliegend sind Geschiebelehme und Geschiebe-
mergel vorherrschend.
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Stadt Heiligenhafen Bebauungsplan Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung

Der Boden in dem vom Eingriff betroffenen Raum ist heute versickerungsfähig.
Grund- bzw. Schichtenwassers+ände sind für das Plangebiet nicht bekannt. Oberflä-
chengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Luft Klima

Eine besondere Bedeutung der Flächen für Kaltluftentstehung und /oder Kaltluft-
transport liegt nach Ausführungen des Landschaftsplanes nicht vor.

Landschaft

Das Landschaftsbild wird durch die Verbrauchermärk+e und den dahinter stocken-
den Wald geprägt. Im näheren Umfeld bestimmen zudem die klassifizierten Straße
sowie der vorhandene Sendemast das Landschaftsbild. Im Norden befindet sich vor-
handene Bebauung. Eine Einsehbarkeit ist insbesondere aus Richtung Süden von
dem Zubringer zur A 1 sowie von der Bergstraße aus gegeben.

Biolo ische Vielfalt Wirkun s efü e

Im Norden bieten die bebauten Strukturen im Zusammenhang mit den anthropoge-
nen Störwirkungen nur wenigen Arten einen Lebensraum. Für die festgesetzten Maß-
nahmenflächen im Süden und Osten des Plangebietes ist hingegen eine erhöhte
biologische Vielfalt anzunehmen. Zwischen Gehölzs+rukturen und Freiflächen besteht
i. d. R. ein enges Wirkungsgefüge.

b) Prognose

Durch die Planung werden festgesetzte Biotops+rukturen und Freiflächen verkleinert
und durch gewerbliche Nutzungen ersetzt. Durch die Wertigkeit verbleibender Frei-
flächen im südlichen Plangebiet sind keine positiven Wirkungen auf die Schutzgüter
durch die Ausweisung als Maßnahmenfläche zu erzielen.

Schutz ut Boden und Wasser:

Überbauung von zusätzlich 12.660 m2 Fläche durch die mögliche Bebauung und die

Erschließung.

Schutz u+ Landschaftsbild:

Veränderungen im Landschaf+sbild können aufgrund fehlender Strukturen in Rich-
tung Osten entstehen.
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Schutz ut Arten- und Lebens emeinschaf+en:

Beeinträchtigungen von Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz auf
5. 450 m2 Fläche und 160 m Knickstruk+uren.

Der Aldi-Markt weist ein Potential für mehrere Fledermausarten auf, denen das Ge-
bäude als Quartier dienen kann, so dass bei Anriss des Gebäudes Tagesverstecke,

Wochenstuben oder Winterquartiere beeinträchtigt werden könnten. Unter Berück-
sichtigung geeigneter Vorgaben zur Baufeldräumung können artenschutzrechtlich
relevante Beeinträchtigungen auf Brutvögel ausgeschlossen werden.

Schutz u+ Klima Luft:

Keine Beeinträchtigungen

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es bei den bisherigen bzw. festgesetz-
ten Nutzungen.

c) Geplante Maßnahmen

Vermeidun s- und Minimierun smaßnahmen:

Minimiert wird der Eingriff durch die Wiedernutzung bereits anthropogen überformter
Flächen. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung begrenzen die über-
baubare Fläche. Die Eingeschossigkeit und die Begrenzung der Firsthöhe minimieren
den Eingriff in das Landschaftsbild. Auch die Anordnung der Gebäude im östlichen
Grundstücksbereich wirkt eingriffsvermeidend, da die Überstellung der vorgelagerten
Stellplatzfläche mit Bäumen die Einsehbarkeit auf das Gebäude aus Richtung Süd-
westen vermindert.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte mit dem § 44 Bundesnaturschutzge-
setzt sind Bauzeitenregelungen zu berücksichtigen. Demnach ist eine Baufeldräu-
mung nur in der Zeit von Anfang September bis Ende Februar zulässig. Bei Gehölzro-
düngen sind zudem die gesetzlichen Bestimmungen des § 39 (5) Bundesnaturschutz-
gesetztes einzuhalten. Der Aldi-Markf muss zudem kurz vor dem Abriss von einem
Fledermaus-Experten auf mögliche Fledermausquartiere hin untersucht werden.
Werden bei dieser Untersuchung Quartiere nachgewiesen, müssen noch Abstim-
mung mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume die Fle-
dermäuse vor Abriss in Ersatzquartiere umgesiedelt werden und die Quartiere bzw.
ihre Zugänge am Aldi-Markt verschlossen werden. Entsprechend des vorgefundenen
Besatzes sind an dem nahegelegenen Edeka-Markt Ersatzquartiere anzubringen.

Maßnahmen der Korn ensation und der all emeinen Grünordnun

Die Stellpla+zanlage und die Grünfläche entlang der Bergstraße ist mit heimischen,
standortgerechten Laubbäumen zu bepflanzen. Weitere innergebietliche Maßnah-
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menflächen sind bereits mit Ausgleichsfunktionen belegt. Der erforderliche Ausgleich
in Höhe von 21.412 m2 Fläche und 320 m Knickneuanlage erfolgt deshalb extern. Der

flächige Ausgleich wird über die Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem S+einwar-
der der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG nachgewiesen, wel-
ehe mit Schreiben vom 08.03.2012, Az. : 621-223-021/Tm als zukünftige naturschutz-
fachliche Kompensationsmaßnahmen anerkannt wurden. Knickausgleich wird in
Abstimmung mit der unteren Na+urschutzbehörde in der Gemarkung Kembs, Flur 2,
Flurstücke 6/1 und 10/1 nachgewiesen. Hier wurden ca. 450 m Knicks neu angelegt.
320 m werden nun als Ausgleich der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50 zuge-
ordnet.

Zusätzlich erforderliche Waldersa+z wird im Rahmen des Antrages auf Waldumwand-
lung in Abstimmung mit der Fors+behörde nachgewiesen.

d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

vgl. Erläuterungen im Abs. 3.

e) Bewertung

Der durch die Planung ermöglichte Eingriff in den Naturhaushalt und das Land-
schoftsbild wird als vertretbar angesehen. Der Standort ist bereits durch frühere und
bestehende Nutzungen stark vorbelastet. Durch die Ausweisung von Begrünungs-
und Ausgleichsmaßnahmen kann eine Kompensation erzielt werden. Artenschu+z-
rechtliche Hindernisse können durch geeignete artenschu+zfachliche Maßnahmen
vermieden werden.

f) Merkmale der technischen Verfahren

Das Prüfverfahren ist nicht technischer sondern naturwissenschaftlicher Art. Die Kar-
tierungen und Geländeaufnahmen wurden nach den Vorgaben des geltenden
Erlass vorgenommen und spiegeln den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
wider. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufge+re-
ten.

g) Maßnahmen zur Überwachung

Eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen ist abschließend durch eine Endbegehung der
fertiggestellten Maßnahmen vorgesehen. Langfristige Folgeuntersuchungen sind
nicht notwendig.
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2. 2.2. Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
sowie die Bevölkerung insgesamt (Belang c))

Die zu erwartenden schallschutzrech+lichen Auswirkungen des Vorhabens werden in
einer schalltechnischen Untersuchung vom Büro Lairm Consult Gmbhl vom Februar
2016 aufgezeigt und beurteilt. Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

a) Bestandsaufnahme

Gewerbelärm

Zum Schutz der nächs+gelegenen, maßgeblichen schützenswerfen Nutzungen vor
Gewerbelärmimmissionen aus dem Plangeltungsbereich wurden die Beur+eilungs-
pegel an allen maßgebenden Immissionsorten außerhalb des Plangel+ungsbereiches
tags und nachts (lauteste Stunde nachts) getrennt ermittelt. Hierzu wurden die her-
vorgerufenen Geräuschimmissionen aus dem geplanten Betrieb der Märkte nach
den Kriterien der TA Lärm ermittelt.

Verkehrslärm

Die Belastungen aus Verkehrslärm wurden im Rahmen der schall+echnischen Unter-
suchung berechnet. Dabei wurde der S+raßenverkehrslärm auf den maßgeblichen
S+raßenabschnitten berücksichtigt. Die Straßenverkehrsbelastungen für die Autobahn
A1 wurden einer Straßenverkehrszählung der Bundesanstalt für Straßenverkehrswesen
aus dem Jahr 2010 entnommen. Die Prognosezahlen unter Berücksichtigung der Fes-
+en Fehmarnbeltquerung wurden einer vorherigen schalltechnischen Untersuchung
entnommen. Für die Kreisstraße K 42 wurden ebenfalls die Werte der S+raßenver-

kehrszählung der Bundesanstalt für Straßenverkehrswesen entnommen. Dieser Ansatz
wurde ebenfalls für die Autobahnabfahrt Mitte der Autobahn A1 gewählt. Für die

Straße Höhenweg wurden zwei Ansätze gewählt. Für den S+raßenabschnitt östlich
der Zufahrt zu dem Aldi- und Edeka-Markt wurde die Verkehrsbelas+ung mit Ansätzen

aus der Fachliteratur (Bosserhoff) abgeschätzt. Die Strecke westlich der Zufahrt wur-
de zusätzlich mit den ermittelten Daten aus der Parkplatzlärmstudie im Nullfall ange-
setzt. Die Verkehrsbelastungen wurden auf den Prognosehorizont 2025/2030 hochge-
rechnet. Als Untersuchungsfälle wurden der Prognose-Nullfall ohne Umsetzung der
geplanten Maßnahmen und der Prognose-Planfall berücksichtigt.

b) Prognose

Gewerbelärm

Unter Berücksichtigung der Ruhezeitenzuschläge werden die Immissionsrichtwerte für
allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nach+s sicher eingeholten.
Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel werden an allen Immissionsorten
im vorliegenden Fall die Mindes+abs+ände für allgemeine Wohngebiete eingeholten,
so dass dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm entsprochen wird.
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Verkehrslärm

Im vorliegenden Fall wird im Tagesabschni+t der Immissionsgrenzwert für allgemeine
Wohngebiete an allen Immissionsorten eingeholten. Während des Nachtzei+raumes
ergeben sich Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes für allgemeine Wohnge-
biete nachts. Die Zunahmen aus dem B-Planinduzierten Zusa+zverkehr liegen jedoch
im Nachtzeitraum unterhalb der Erheblichkeitsschwelle von 3 dß(A) und sind somit
nicht beurteilungsrelevant. Überwiegend liegen die Zunahmen unterhalb der Wahr-
nehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A).

Innerhalb des Plangeltungsbereiches wird der Orientierungswert für Gewerbegebie-
te von 65 dB(A) tags überwiegend und 55 dß(A) nachts teilweise eingeholten. Der
Immissionsgrenzwert für Gewerbegebiete von 69 dß(A) wird im gesamten Plangebiet
eingehal+en. Während des Nachtzeitraumes ergeben sich im südlichen Bereich des
Plangebiets Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes für Gewerbe von 59 dß(A).

c) Geplante Maßnahmen

Aktiver Schallschutz zum Schutz von gewerblichen Nutzungen vor Verkehrslärm ist in
der Regel nicht angemessen. Gesunde Arbei+sverhältnisse können aufgrund der
Bauweise durch Grundrissgestal+ung (Verlegung der schützenswerten Nutzungen auf
die lärmabgewand+e Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden.

Gemäß DIN 4109 ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz zum
Schutz der Büronutzungen vor Verkehrslärm. Die Dimensionierung des passiven
Schallschutzes erfolgt durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen. Zum Schutz zuläs-
siger Büronutzung vor Verkehrs- und Gewerbelärm wird für den Plangeltungsbereich
Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau festgesetzt. Durch die
daraus resultierenden Anforderungen an den passiven Schallschutz werden die
Auswirkungen durch Lärmimmissionen auf ein verträgliches Maß reduziert.

d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

vgl. Erläuterungen im Abs. 3.

e) Bewertung

Insgesamt ist festzustellen, dass die vorliegende Bauleitplanung und der Betrieb der
Märkte grundsätzlich mit dem Schutz der benachbarten Nutzungen verträglich sind.

f) Merkmale der technischen Verfahren

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtiichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt. Im Rahmen
der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung anhand
der Orien+ierungswer+e gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, "Schallschutz im Städ-
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tebau", wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird.
Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrs-
wegen an den Kriterien der 16. BlmSchV ("Verkehrslärmschutzverordnung") orientie-
ren. Die DIN 18005 Teil 1 verweist für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf
die TA Lärm, so dass die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm
beurteilt werden.

g) Maßnahmen zur Überwachung

Die Umsetzung von passiven Lärmschu+zmaßnahmen ist im Rahmen des Bauantrags-
Verfahrens nachzuweisen. Weitere Überwachungen sind nicht notwendig.

2.2.3. Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (Be-
lang d))

a) Bestandsaufnahme

Die überplante Fläche ist ca. 140 m von dem Denkmal Nr. 2 der Stadt Heiligenhafen
entfernt. Hierbei handelt es sich um einen frühgeschichilichen Grabhügel mit guter
Erhaltung. Die Umgebung des Denkmals ist durch die vorhandene Bebauung und
den Funkmast sowie die vorhandenen Lebensmittelläden im Westen bereits erheb-
lich beeinträchtigt. Auch die im Süden im Nahbereich des Denkmals befindliche E
47/B 207 beeinträchtigt den Umgebungsbereich des Denkmals bereits erheblich.

b) Prognose

Durch die geplante Ausdehnung überbaubarer Flächen ist damit zu rechnen, dass
der Umgebungsbereich des Denkmals erneut beeinträchtigt wird. bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung verbleibt es bei den bisherigen Nutzungen und bereits bestehen-
den Beeinträchtigungen.

c) Geplante Maßnahmen

Entlang der östlichen Plangebietsgrenze ist zur Ergänzung des bestehenden Knicks
eine dichte lineare Heckens+ruktur zu schaffen, in die als Uberhäl+er großkronige
Laubbäume zu integrieren sind.

d) Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Vor dem Hintergrund der beengten Situation zwischen den beiden klassifizierten
Straßen im Süden und Westen sowie der angrenzenden Wohnbebauung im Norden
scheiden Erweiterungsmöglichkei+en in diese Richtungen aus.
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e) Bewertung

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahme werden erhebliche Beein-
trächtigungen des Denkmals nicht erwartet. Eine denkmalrechtiiche Genehmigung
nach § 12(1)3 DSchG ist erforderlich.

f) Merkmale der technischen Verfahren

Das Prüfverfahren ist nicht technischer sondern kulturhistorischer Art. Schwierigkeiten
bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufge+re+en.

g) Maßnahmen zur Überwachung

Maßnahmen zur Überwachung sind nicht erforderlich.

2.3. Zusammenfassung

Durch die Planung wird in einem bereits durch frühere und bestehende Nutzungen
stark vorbelasteten Plangebiet ein Eingriff auf vorhandenen Maßnahmenflächen
vorbereitet. Die Auswirkungen der Planung werden entsprechend der Maßgaben
der §§ 14 und 15 BNatSchG abgehandelt. Erforderlicher Ausgleich wird extern über
einen Flächenpool der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG auf
dem Steinwarder sowie durch vorgezogene Knickneuanlagen in der Gemarkung
Kembs des Spargelhofes Hay nachgewiesen.

Artenschu+zrechtliche Belange werden in einem gesonderten Gutachten vom Kieler
Institut für Freiraumökologie ermittelt. Unter Berücksichtigung zeitlicher Einschränkun-
gen in der Baufeldräumung und gutachterlicher Überprüfung des Aldi-Mark+es hin-
sichtlich eines Feldermausbesatzes mit ggf. erforderlichen Ersa+zquartieren können
artenschu+zfachliche Hindernisse vermieden werden. Entsprechende Regelungen
werden im Bebauungsplan getroffen.

Die zu erwartenden schallschutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens werden in
einer schall+echnischen Untersuchung vom Büro Lairm Consult GmbH vom Februar
2016 aufgezeigt und beurteilt. Gemäß DIN 4109 ergeben sich Anforderungen an den
passiven Schallschutz zum Schutz der Büronutzungen vor Verkehrslärm. Die Dimensi-
onierung des passiven Schallschutzes erfolgt durch Festsetzung von Lärmpegetberei-
chen.

Das Vorhaben hat Auswirkungen auf das nahe gelegene Denkmal Nr. 2 der Stadt
Heiligenhafen (Grabhügel). Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen ist eine ab-
schirmende Bepflanzung erforderlich. Diese ist im Bebauungsplan festgesetzt. Es wird
zudem eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich.
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3. Alternative Planungsüberlegungen

Für die Verbesserung der Attraktivität der Nahversorgungssitua+ion soll der bes+ehen-
de Standort aufgewertet werden. Alternative Standorte sind dazu nicht erforderlich
und bieten sich auch nicht an. Bei der Anordnung der Bebauung, Erschließung und
bei den Stellplätzen sind unterschiedliche Lösungsansätze überprüft worden. Diese
beinhalteten neben einem Neubau im Süden des Plangebietes, die Erweiterung des
bestehenden Gebäudes sowie den nun favorisierten Ansatz eines Abrisses des be-

stehenden Aldi-Marktes mit anschließendem Neubau und einer Drehung der Aus-

richtung. Ausschlaggebend für die Wahl der jetzigen Planung waren u.a. die einher-
gehende Entwässerung, die Unterbringung des ruhenden Verkehrs sowie die Er-
Schließung des Plangebietes über den Höhenweg mit einer Wendeanlage für die
Anlieferung der Lebensmittelmärkte im Plangebiet.

4. Planvorstellungen und wesentliche Auswirkungen der Planung

Mit der Bauleitplanung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Erweiterung des Lebensmittelfrischemarktes (Edeka) mit integriertem Getränkemarkt
um 500 m2 Verkaufsfläche sowie zum Neubau des Discounters (Aldi) mit einer Ver-

kaufsfläche von 1. 200 m2 geschaffen. Dieses fördert viele Synergien für einen wohn-

ortnahen Einkauf. Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzep+es von 2014
ist die Einzelhandelssituation der Stadt Heiligenhafen untersucht und hinsichtlich ihrer
Starken und Schwächen bewertet worden. Mit einer zusätzlichen Verträglichkeitsun-

tersuchung zur Verkaufsflächene^veiterung des Standortes Bergstraße sind Schwell-
werte einer maximalen Verkaufsfläche beschrieben worden, die den Zentralen Ver-

sorgungsbereich der Stadt berücksichtigen und erhebliche negative Auswirkungen
darauf vermeiden.

Die Planung hat Auswirkungen auf den Umgebungsschutzbereich eines frühge-
schich+lichen Grabhügels. Dieser ist jedoch bereits stark durch vorhandene Bebau-
ung, umliegende Straßen und einen Funkmast vorbelastet, so dass in Abstimmung
mit dem Archäologischen Landesamt grünordnerische Maßnahmen zur Abschir-
mung ausreichen, um weitere Beeinträchtigungen des Denkmals zu vermeiden.

Aus naturschutzfachticher Sicht werden die festgesetzten Maßnahmenflächen, wel-
ehe für den Naturschutz von besonderer Bedeutung sind, überbaut. Erforderlicher

Ausgleich wird außerhalb des Plangebietes nachgewiesen.

5. Planinhalt

5. 1. Städtebau

Die planungsrechtlichen Festsetzungen berücksichtigen die Erweiterungsabsichten
der beiden Einzelhandelsbe+riebe. Die Festsetzungen werden in Anlehnung an den
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Ursprungsplan und dessen 1. Änderung getroffen. Die dortigen Regelungen zur Art
der baulichen Nutzung sowie zu den Grün- und Maßnahmenflächen werden en+-
sprechend den Anforderungen an das Vorhaben modifiziert.

Die Art der baulichen Nutzung wird als Sonstiges Sondergebiet gemäß §11 BauNVO
festgesetzt. Vorgesehen sind ein Discount-Markt und ein Frischemarkt, die jeweils
Waren des täglichen Bedarfs mit dem Schwerpunkt auf Lebensrnittel anbieten. Im
Frischemarkt ist zusätzlich ein Ge+ränkemarkt vorgesehen. Durch die getroffenen
Festsetzungen zum Nutzungskatalog und zu den Verkaufsflächen können die Anfor-
derungen an die Einzelhandelsstruk+ur der Stadt Heiligenhafen auf Grundlage des
Integrierten S+adtentwicklungskonzeptes (CIMA, 2014) sowie dem Verträglichkeits^
gutachten zur Verkaufsflächenerwei+erung (CIMA, 2014) berücksichtigt werden. Bei
der Ermittlung der Verkaufsflächen sind alle Flächen einzubeziehen, die vom Kunden
betreten werden können oder die er zu Verkaufszwecken einsehen kann. Deshalb
sind auch die Kassenzone, der Bereich in den die Kunden nach der Bezahlung ge-
langen (Packzone hinter den Kassen), sowie Pfandräume in die Verkaufsflächenbe-
rechnung einzubeziehen. Dieses ist im Bauantrag darzulegen. Aktionswaren die
nicht unter den täglichen Bedarf fallen, gleichwohl aber zum Geschäftsmodell so-
wohl des Discounters als auch des Frischemark+es gehören, werden in ihrer Verkaufs-
fläche beschränkt, um die Zweckbestimmung des Gebietes zu wahren. Unter Gütern
des täglichen Bedarfs sind die nachfolgenden Sortimente zu verstehen:

Nahrungsmittel
Getränke
Tabakwaren

Drogeriear+ikel
Reinigungsmittel
Kosmetikartikel
Körperpflegemi+tel
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
Blumen

Kurzwaren

Papierbedarf

Das Maß der baulichen Nutzung ermöglicht mit der festgesetzten Grundflächenzahl
die vorgesehenen Baukörper. Die festgesetzte Eingeschossigkeit und die Beschrän-
kung der Firsthöhe dienen der Einfügung der Gebäude in die Ortseingangssituation.
Zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze mit Zufahrt wird eine Überschreitung
der zulässigen Grundflächenzahl bis max. 0, 8 erforderlich.

Die Pla+zierung der Baukörper auf dem Grundstück wird durch eine zusammengezo-
gene überbaubare Fläche im Norden und Osten des Plangebietes vorgegeben Die
Stellplätze werden westlich und teilweise südlich vor den Gebäuden mit einer Zufahrt
vom Höhenweg angeordnet. Die Gemeinschaf+sstellplätze dienen gemeinschaftlich
den Nutzern des Sondergebietes. Zur Bergstraße schirmt eine Grünfläche mit der
Zweckbestimmung Grünstreifen das Sondergebiet zum Straßenraum ab. Zusätzliche
bauliche Anlagen sind dort auf eine Bedarfszufahrt für die Feuerwehr beschränkt
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Die Gestal+ungsregelungen und die Festsetzung der Firsthöhe werden in Anlehnung
an die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50 formuliert und dienen der Einfügung
der baulichen Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild. Neben Aussagen zur Dach-
und Fassadengestaltung werden explizit Festsetzungen zu freistehenden Werbeanla-
gen getroffen. An der Bergstraße wird die bestehende Werbeanlage mit einer Höhe
von 8 m berücksichtigt. Hier wird dem Einzugsbereich des Nahversorgungszentrums
einschließlich des Or+srandes sowie der touristischen Funktion zur Versorgung der Tou-

ris+en Rechnung getragen.

Folgende Hinweise des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
sind zu berücksichtigen:

Gemäß § 29 (2) Straßen- und Wegenetz (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein vom
22. 07. 1962 (GVOBI. Seite 237) i. d. F. vom 25. 11. 2003 (GVOBI. Seite 631) stehen Anla-
gen der Außenwerbung außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstü-
cke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt den Hochbauten des § 29 (1) StrWG gleich
und bedürfen einer gesonderten Genehmigung durch die Straßenbauverwaltung.

Sofern die Errichtung einer neuen Werbeanlage innerhalb der Anbauverbotszone
der Kreiss+raße 42 (K 42) vorgesehen ist, ist die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung von den Anbauverbotsbestimmungen des StrWG möglich. Hierzu sind dem
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Niederlassung
Lübeck im Einzelfall die entsprechenden PIanunterlagen für die vorgesehene Wer-
beanlage zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer
auf den klassifizierten Straßen nicht erfolgt. Sind so auszubilden, dass sie durch ihre
Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechslun-

gen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung be-
einträchtigt können.

5.2. Verkehrliche Erschließung

Die Lebensmittelmärkte sind über eine Zufahrt zum Höhenweg an die öffentlichen

Verkehrsflächen angebunden. Verkehrs-technisch wurden Alternativen einer direkten
Zufahrt zur Bergstraße und die Anbindung über einen Kreisverkehr geprüft. Diese Va-
rianten wurden aufgrund der schwierigen Flächenverfügbarkeiten, der hohen Kosten
sowie der verkehrlichen Situation verworfen.

Die erforderliche Anzahl von Stellplätzen ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen.
Heiligenhafen ist an das Liniennetz des ÖPNV angebunden.
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Gemäß § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und § 29 (1 und 2) Straßen- und We-
gegesetz (S+rWG) des Landes Schleswig-Holstein dürfen Hochbauten jeder Art sowie
Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 40 m
von der BAB A 1 und bis 15 m von der K 42, gemessen vom äußeren Rand der befes-
tig+en Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vorgenommen werden. Die Anbauverbotszo-
nen sind nachrichtlich übernommen. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu der
BAB A 1 (Abfahr+srampe) und der freien Strecke der K 42 (Bergstraße) nicht angelegt
werden. Davon unberührt bleibt eine Bedarfszufahrt für die Feuerwehr, die zurückhal-
tend ausgebildet werden soll und gegen unbefugtes Befahren gesichert werden
muss. Diese Sondernu+zung ist beim LBV-SH, Niederlassung Lübeck zu beantragen.
Neue Werbeanlagen innerhalb der Anbauverbotszone sind nur über Ausnahmege-
nehmigungen möglich, die mit dem LBV-SH abzustimmen sind.

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer
auf den klassifizierten Straßen nicht erfolgt. Sie sind so auszubilden, dass sie durch ihre
Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Verwechse-
lungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung
beeinträchtigen können.

5. 3. Immissionen

Das Vorhaben verursacht Lärmimmissionen durch die Stellplatzanlage, die Anliefe-
rung und Haustechnik. Darüber hinaus wird das Plangebiet durch Verkehrslärm der
Kreisstraße Nr. 42 und der Bundesautobahn BAB A1 berührt. Die zu erwartenden
schallschu+zrech+lichen Auswirkungen des Vorhabens werden in einer schall+echni-
sehen Untersuchung vom Büro Lairm Consult GmbH vom Februar 2016 aufgezeigt
und beurteilt. Gemäß DIN 4109 ergeben sich Anforderungen an den passiven Schall-
schütz zum Schutz der Büronutzungen vor Verkehrslärm. Die Dimensionierung des
passiven Schallschutzes erfolgt durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen.

Auf dem Flur 18 Flurstück 43/8 östlich des Plangebietes steht seit 1992 eine Windkraft-
anläge. Der Abstand zu den Gebäuden im Plangebiet beträgt über 700 m. Eine
Wohnnu+zung ist im Plangebiet nicht zulässig. Laut gemeinsamem Runderlass der
Staatskanzlei, des Innenministeriums, des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume und des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Technologie vom 26. November 2012 beträgt der Mindes+abs+and für
Windenergieanlagen zu Gewerbegebieten 500 m. Dieser Abstand ist in der vorlie-
genden Planung eingeholten.

5.4. Altiasten

Al+ablagerungen oder Alts+andor+e sind im Plangebiet nicht bekannt.
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5.5. Archäologie / Denkmalpflege

Die überplante Fläche ist ca. 140 m von dem Denkmal Nr. 2 der Stadt Heiligenhafen
entfernt. Beeinträchtigungen werden durch eine Abschirmpflanzung vermieden.
Nähere Ausführungen siehe Umweltbericht.

Darüber hinaus verweist das Archäologische Landesamt auf § 15 DSchG: Wer Kultur-
denkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die
Gemeinde der oberen Denkmalschu+zbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung be-

steht ferner für die die Eigentümer oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den
Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem Fundort liegt, und für
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-

führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen.
Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
veränderten Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Auf-

Wendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dringliche Zeug-
nisse wie Veränderungen oder Verfärbungen in der natürlichen Beschaffenheit

6. Boden- und Gewässerschutz

6. 1. Gewässer

Teile von Heiligenhafen liegen im hochwassergefährdeten Bereich. Bei gleichzeiti-
gern Eintreffen von Ostseehochwasser und Starkregenereignissen besteht die Gefahr
des Rückstaus von Oberflächenwasser. Im Rahmen der verbindlichen Baulei+planung

sind deshalb Reglungen zur Rückhaltung von Regenwasser zu treffen.

Im Zweifelsfall ist der landwirtschaftliche Bemessungsabfluss i. H. von 1,2 l/s*ha für die
Planung zu Grunde zu legen. In diesem Zusammenhang ist das DVWK-
Arbeitsbla+tA 138 und Merkblatt M-2 des Landesamtes für Natur und Umwelt des

Landes Schleswig-Hols+ein zu beachten. Eine entsprechende Änderung der Einleiter-
laubnis für Niederschlagswasser ist ggf. bei geänderten Einleitmengen bei der Was-
serbehörde zu beantragen. Für die Rückhaltung ist eine wasserrechtliche Anlagen-
genehmigung zu beantragen.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung ist der Anschluss an die bestehende Kanali-
sation vorgesehen. Die Kanalisation der Stadt Heiligenhafen ist zurzeit bereits in Teilen
durch die im Laufe der Zeit zunehmende Verdichtung überlastet. Die Kanalisation
unterliegt seit dem Jahr 2000 nicht mehr der Genehmigungspflicht gem. des Wasser-
rechts. Die Stadt prüft, inwiefern die bestehende Kanalisation die hinzukommenden
Niederschlagswassermengen schadlos ableiten kann.
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Das Niederschlagswasser von den Verkehrswegen (Stellpla+zanlagen) ist normal ver-
schmutzt und bedarf damit vor der Einleitung einer Klärung. Die "Technischen Be-
Stimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei
Trennkanalisation" (siehe Amtsblatt Schl. -H. 1992 Nr. 50, Seite 829 ff) sind zu beach-
+en. Vor Einleitung in ein Gewässer (hierzu zählt auch das Grundwasser) ist eine Be-
handlung über entsprechende Einrichtungen (Leichtstoffrückhaltevorkehrung, Sedi-
men+fang oder ähnliches) für die schadlose Ableitung vorzusehen.

6.2. Boden

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgese+zes
nachzukommen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Bodenverdichtungen und -Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren.

Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege
und Plätze vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Ober-
boden zu entfernen und zwischen zu lagern

- Wird Boden zwischengelagert, sind die Vorgaben der DIN 19731, Punkt 7. 2 zu be-
achten (getrennter Ausbau und Lagerung, Beachtung des Feuchtezus+ands und
der Konsistenz, Schutz vor Verdichtung und Vernässung, Lagerung auf Mieten

usw. ).

Wird Boden auf dem Baufeld wiederverwer+et, sind die DIN 19731 (Punkt 7), die
Mitteilung der Länderarbei+sgemeinschaft Abfall Nr. 20 "Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln
-" (Stand 2003) - LAGA M20 - sowie die Bundesbodenschutzverordnung (§12) zu
beachten.

- Sollen Auffüllungen mit Fremdboden durchgeführt werden, ist dieser vor der Ver-
füllung auf seinen Schadstoffgehalt entsprechend LAGA M20 zu untersuchen, so-
fern nicht auszuschließen ist, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenverände-
rung (gem. §9 Abs. 1 BBodSchV) besteht.

- Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bildet der "Verfüllerlass" des Minis+e-
riums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein
(Az. V 505-5803. 51-09 vom 14. 10.2003) in Verbindung mit der Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung und LAGA M20.

- Eine Verwertung von überschüssigem Boden außerhalb des Plangebietes in Form
einer Verfüllung oder Aufschüttung bedarf in der Regel einer naturschu+zrechtli-
chen Genehmigung sobald die Menge 30 m3 oder 1.000 m2 überschreitet.

- In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht überbaut sind,
ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen Bodenver-
dich+ungen zu ergreifen.
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Nach Abschluss der Arbeiten ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-
des der Flächen für die Baustelleneinrichtungen mit besonderer Aufmerksamkeit

fachgerecht durchzuführen (z. B. Bodenlockerung).

Gemäß § 2 des Landesbodenschu+z- und Altlasfengese+zes (LBodSchG) sind An-
haltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast
unverzüglich der unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen.

7. Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes soll durch Anschluss an die vorhandenen Ein-
rich+ungen erfolgen. Ggf. notwendige Erweiterungen werden vorgenommen.

Bezüglich der Löschwasserversorgung wird der Löschwasserbedarf von 96 m3/h bei
Bereitstellung des Löschwassers für eine Löschzeit von 2 Stunden im Umkreis von
300 m gemäß Erlass des Innenministers vom 30.08.2010 - IV 334 - 166.701.400 bereits
durch vorhandene Hydranten, welche für den bestehenden Verbrauchermarkt er-
richtet wurden, erreicht. Die in Frage kommenden Entnahmestellen (Hydranten) be-
finden sich zum einen westliche der Bergstraße in Höhe der Gasreglerstation sowie im
Eingangsbereich des Trinkwasserspeicherbehälters Heiligenhafen an der Kreuzung
Höhenstraße /Rauher Berg.

Zur Schmutzwasserentsorgung wird das Abwasser über ein privates Pumpwerk mit
einer Druckleitung an die vorhandene Abwasserdruckleitung übergeben werden.

Im Plangebiet verlaufen diverse Leitungen und Kabel der ZVO-Gruppe. Ggf. kann es
zu Konflikten zwischen den Umbaumaßnahnnen und diesen Anlagen kommen. Die

Leitungen und Kabel dürfen in einem Bereich von 2,50 m jeweils parallel zum Tras-
senverlauf weder überbaut noch mit Anpflanzungen versehen werden. Einzelne
Baumstandorte sind mit der ZVO-Gruppe vor der Bauausführung abzustimmen. Beim
Verlegen von Kabeln anderer Versorgungs+räger in die Trossen der ZVO-Gruppe ist
bei Parallelverlauf sowie bei Kreuzungen jeweils ein lichter Abstand von mind. 0,30 m
zwischen diesen Kabeln und vorhandenen Leitungen oder Kabeln einzuhalten. Vor

Baubeginn hat in jedem Fall eine Leitungsanzeige vor Ort mit Aushändigung von
Bestandsplänen an die Baufirma zu erfolgen.

Folgender Hinweis der Schleswig-Holstein Netz AG ist zu beachten: Die im angren-
zenden Bereich befindlichen Versorgungsanlagen müssen berücksichtigt werden.
Um Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, ist bei der Durchführung der beab-
sichtig+en Arbeiten das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbei+en"
zu beachten. Das Merkblatt steht nach einer Anfrage zu einer Leitungsauskunft oder
über die Website www.sh-netz.com zu Verfügung. Für die Planung notwendige Be-
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s+andspläne der Schleswig-Holstein Netz AG stehen unter: leitungsauskunft@sh-
ne+z.com zu Verfügung.

8. Kosten

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes sind für die S+adt Heiligenhafen keine Kosten
zu erwarten.

9. Naturschutz und Landschaftspflege

Nach § ISBNatSchG ist über die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege im Bauleitplan unter entsprechender Anwendung der §§ 14 und 15 BNatSchG
nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden, wenn aufgrund einer Aufstellung,
Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erwarten sind. Darüber hinaus sind die artenschu+zrechtlichen Verbotsta+bes+ände
des § 44 BNatSchG zu berücksichtigen.

9. 1. Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Im Jahr 2000 wurden Teilbereiche der ehemaligen Kiesgrube als gesetzlich geschütz-
ten Biotoptypen kartiert und in das Naturschutzbuch mit der Nr. 44326026001 einge-
tragen. Nach einer Begehung am 21. Juni 2010 durch das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wurde festgestellt, dass nach der aktuellen
Rechtslage und aufgrund der fortschreitenden Veränderung kein Biotops+atus mehr
gegeben ist. Die Flächen wurden daraufhin aus dem Register geschützter Biotope
gestrichen.

Die in der 1 Änderung des Bebauungsplanes festgesetzten Knickstrukturen unterlie-
gen dem gesetzlichen Schutz des § 21 LNa+SchG i.V.m. § 30 BNatSchG. Da Teile da-
von überplant werden, ist das naturschutzrechtliche Verbot zu beachten.

9.2. Eingriffsregelung

Die na+urschu+zfachliche Eingriffsbilanzierung ist in Anlehnung an den Erlass Verhältnis
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Gemeinsamer Erlass des
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und
des Innenministeriums vom 09. 12.2013, sowie dessen Anlage durchzuführen.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das Abbaugelände einer ehemaligen Kies-
grübe, welches zwischenzeitlich als Nahversorgungszentrum mit zwei Lebensmit+el-
markten erschlossen ist. Entlang der Bergstraße verläuft eine Grünfläche mit jungen
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Einzelbaumpflanzungen. Auch die Stellplatzfläche ist mit Einzelbäumen überstellt.
Gem. der 1. Änderung des vorliegenden Bebauungsplans liegen im Süden und Os-
ten der Bebauung Maßnahmenflächen, die jedoch nur in Teilen umgesetzt wurden,
jedoch als Bestand zu werten sind. Demnach befindet sich an der Autobahnausfahrt
eine Fläche mit gelenkter Sukzession und einer durchgängigen 145m langen frei-
wachsenden Gehölzstruk+ur. Zu den ackerbaulich genutzten Freiflächen im Osten
des Plangebietes soll ein rd. 65 m langer Knick mit Uberhäl+ern stehen, als Übergang
zum östlich liegenden Wald sollte ein naturnaher Waldrand ausgebildet sein.

Boden:

Flächenbezogene Angaben zu den Bodenverhältnissen im Plangebiet liegen nicht
vor. Aufgrund des ehemaligen Sand-/Kiesabbaus ist davon auszugehen, dass es sich
um ein kleinflächiges Vorkommen oberflächennaher Sandschichten handelt. Umlie-
gend sind Geschiebelehme und Geschiebemergel anzunehmen.

Durch die früheren und vorhandenen Nutzungen sind im Plangebiet kaum natürliche
Bodenverhältnisse mehr vorzufinden. Stellenweise wurde das Abbaugelände mit

Bodenmaterial verfüllt. Durch die geplante Bebauung werden zum Teil gestörte, zum
Teil aber auch intakte Bodenstruk+uren überbaut. In derzeit unversiegelten Flächen
wird die Bodenfauna vernichtet, die Bodenatmung und Oberflächenwasserversicke-
rung wird stark behindert und die Flächen verlieren ihre potentielle Funktion als Ve-
getationsstandort. Es erfolgt eine vollständige Herausnahme der überbaubaren Flä-
chen aus den natürlichen Kreisläufen.

Minimiert wird der Eingriff durch die Wiedernutzung bereits an+hropogen überformter
Flächen und durch die Festsetzung der GRZ mit 0,4. Diese kann gem. BauNVO bis zu
einer Gesamtflächengrundzahl von 0,8 überschritten werden. Festsetzungen zu Teil-
Versiegelungen innerhalb von Nebenflächen werden nicht getroffen.

Allgemein ist im Eingriffsbereich von einer nachhaltigen Veränderung des Boden-
haushal+es auszugehen, so dass die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig ist. Der Ausgleich eines Eingriffs in den Bodenhaushalt ist lediglich in sehr be-
grenztem Umfang möglich, da er in der Regel nur durch die Entsiegelung von Flä-
chen bzw. die Wiederherstellung der Bodenfunktionen durchführbar ist. Derartige
Flächen finden sich nur in seltenen Fällen in einem Plangebiet es muss daher auf
Ersa+zmaßnahmen ausgewichen werden. Die Hinweise des Ministeriums für Umwelt,
Natur und Forsten sehen als Ersatz für einen Eingriff in das Schutzgut Boden die Anla-
ge eines naturnahen Biotops auf ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzter Flä-
ehe vor. Dabei sind versiegelte Gebäudeflächen und versiegelte Oberflächenbelä-
ge in einem Verhältnis von mind. 1 : 0,5 und wasserdurchlässige Oberflächenbeläge
von mind. 1 : 0,3 auszugleichen.

Bei der Ausgleichsberechnung sind die bereits zulässigen Versiegelungen aus der
1. Änderung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen.
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Zu versiegelnde Fläche Zu versiegelnde Fläche
gem. 1. Änderung des gem. 2. Änderung und
B-Planes Nr. 50 Ergänzung des B-Planes

Nr. 50

GRZO,3 Überschrei- GRZ 0,4 Uberschrei- Differenz
tung 0,8 tung 0,8

Vollversiegelung 2. 148m2 7.404m2 7.404m2 12. 660m2

Teilversiegelung 3.580 m2 -3. 580 m2

Hieraus errechnet sich der folgende Ausgleichsbedarf.

Verhältnis 1 :0,5

anzurechnende Fläche

12. 600m2

Verhältnis 1 :0,3

anzurechnende Fläche

-3.580 m2

Benötigte Ausgleichsflä-
ehe

6. 330 m2

- 1. 074 m2

5.256 m2

Durch die Ausweisung einer mind. 5. 256 m2 großen, intensiv landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche und die Anlage eines na+urnahen Biotops auf dieser Fläche kann
ausreichend Ersatz für den Eingriff in das Schutzgut Boden geleistet werden. Werden
höherwertige Flächen entwickelt, erhöht sich das Ausgleichsvolumen entsprechend
der Flächenwertigkeit.

Wasser:

Der Boden in dem vom Eingriff betroffenen Raum ist heute versickerungsfähig.
Grund- bzw. Schichtenwassers+ände sind für das Plangebiet nicht bekannt. Oberflä-
chengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Der Eingriff erfolgt durch die geplante Überbauung und die damit einhergehende
zusätzliche Versiegelung, wodurch sich die potentiell versickerungsfähige Oberflä-
ehe erheblich verringert. Die Zunahme der Versiegelung führt zu einem höheren und
schnelleren Abfluss des Niederschlagwassers und verringert somit die Grundwasser-
neubildung. Darüber hinaus geht durch die Versiegelung und die Verdichtung des
Bodens Bodenfilterkapazi+ät verloren.
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In Anlehnung an den Ursprungsplan wird anfallendes Oberflächenwasser über ein
Trennsys+em abgeleitet. Alternativ sind eine Versickerung auf dem Gelände und eine
Einleitung in den Regenwasserkanal auf der Westseite der Bergstraße zu prüfen.

In Anlehnung an den Bewer+ungserlass werden für das Schutzgut Wasser Kompensa-
tionsmaßnahmen erforderlich, wenn anfallendes Oberflächenwasser nicht naturnah
zurückgehalten werden kann. Es wird als ausreichend erachten für den Ausgleich in
das Schutzgut Wasser das Kompensa+ionserfordernis für den Boden zu Grunde zu
legen. Entsprechend ist eine mind. 5. 256 m2 große, intensiv landwirtschaftlich genu+z-

+e Fläche aus der Nutzung zu nehmen und zu einem naturnahen Biotop zu entwi-
ekeln.

Landschaftsbild:

Das Landschaftsbild wird durch die Verbrauchermärkte und den dahinter s+ocken-

den Wald geprägt. Im näheren Umfeld bestimmen zudem die klassifizierten Straße
sowie der vorhandene Sendemast das Landschaftsbild. Im Norden befindet sich vor-

handene Bebauung. Eine Einsehbarkeit ist insbesondere aus Richtung Süden von
dem Zubringer zur A 1 sowie von der Bergstraße aus gegeben.

Eingriffsvermeidend wirken Festsetzungen zur Begrenzung der Firs+höhe sowie zur Ein-
geschossigkeit. Auch die Anordnung des Gebäudes im östlichen Grunds+ücksbe-
reich wirkt eingriffsvermeidend, da die Überstellung der vorgelagerten Stellpla+zflä-
ehe mit Bäumen die Einsehbarkeit auf das Gebäude aus Richtung Südwesten ver-

mindert. Entlang der Bergstraße sind weitere Baumpflanzungen festgesetzt

Aufgrund der technischen Überformung sind aus südlicher Richtung vom Autobahn-
Zubringer aus keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Landschaf+sbild zu er-
warten. In östliche Richtung wird der neu anzulegende Knick eine Eingrünung des
Plangebietes zur freien Landschaft erreichen.

Unter Berücksichtigung der angesprochenen Maßnahmen wird nicht mehr von ei-
nern erheblichen oder nachhaltigen Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild ausge-
gangen.

Arten und Lebensgemeinschaften:

Die in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 festgesetzten Maßnahmenflä-
chen sind von besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft. Bioiopsta+us besteht
für die Flächen selbst jedoch nicht. Gem. den Angaben der unteren Naturschu+zbe-
hörde werden die im Rahmen der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla-
nes Nr. 50 in Anspruch genommenen Maßnahmenflächen aus der 1. Änderung in
einem Verhältnis von 1 : 2 (Eingriff: Ausgleich) ausgeglichen.
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Es werden rd. 5. 450 m2 ehemalige Maßnahmenfläche als Sondergebiet ausgewie-

sen. Entsprechend sind für das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften
10. 900 m2 Kompensationsmaßnahmen nachzuweisen. Werden höherwertige Flächen

entwickelt, erhöht sich das Ausgleichsvolumen entsprechend der Flächenwertigkeit.

Für den Eingriff in bestehende bzw. festgesetzte Knickstruk+uren sind die Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Knickschutz vom 1 1. Juni 2013 zu berücksichtigen. In der 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 waren 145m lineare Gehölzstruktur und rd.
65 m Knickneuanlage festgesetzt. 30 m Knick sind nachrichtiich gem. der gesetzli-
chen Vorgaben in die Planzeichnung übernommen. Im Rahmen der 2. Änderung
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 50 sind von diesen bestehenden und fest-
gesetzten Knicks+ruk+uren nur 35 m zu erhalten. 45 m Knick können neu angelegt
werden. Demnach können von den 240 m vorhandenen bzw. festgesetzten Knicks
nur 80 m erhalten bzw. wieder angelegt werden. 160 m Knicks werden baulich über-
plant. Gemäß der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz wird für diesen
Knickverlust Ausgleich im Verhältnis 1 : 2 erforderlich, so dass 320 m Knickneuanlage
als Ausgleich für die Knickverluste nachzuweisen sind.

Für den Eingriff in den nach LWaldG zu wertenden Wald ist ein Antrag auf Waldum-
Wandlung bei der Forstbehörde zu stellen. Der Eingriff ist nach dem Landeswaldge-
setz zu erbringen. Die Bäume haben einen Stammdurchmesser von 10- 12cm. Der
Bestand hat demzufolge ein Alter von ca. 20-30 Jahren. Demnach wird ein Ausgleich
im Verhältnis 1 :2 erforderlich. Im Rahmen der vorliegenden Änderung und Ergän-

zung des Bebauungsplanes Nr. 50 werden rd. 520 m2 Wald durch den erforderlichen

Waldschutzabstand von 30 m umgewandelt und von Großbäumen freigehalten. Der
Bereich soll zu einer Waldrands+ruk+ur entwickelt werden. Der erforderliche Ausgleich
wird gem. der Forderungen der unteren Naturschutzbehörde nicht auf den natur-
schutzfachlichen Ausgleich angerechnet und deshalb im Rahmen des Waldum-
wandlungsantrages gesondert geregelt.

Klima / Luft:

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima / Luft werden im Regelfall
bereits auf Ebene der vorbereitenden Baulei+planung durch eine entsprechende
Flächen- / Standortwahl vermieden. Erhebliche Beeinträchtigungen liegen vor, wenn
Flächen mit Kaltluf+entstehungs- und / oder Luftausgleichsfunktion durch bauliche
oder ähnliche Maßnahmen betroffen sind. Dieses ist im Plangebiet nicht der Fall.
Kompensationsmoßnahmen werden nicht erforderlich.

9. 3. Artenschutz

Es liegt ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom Kieler Institut für Landschaf+söko-
logie (Kiel, Februar 2016) vor. Demnach wird dem Plangebiet eine geringe Eignung
als Nahrungsraum für Fledermäuse zugesprochen. Eine Nutzung als Flugroute wird
aufgrund fehlender Leitstrukturen ausgeschlossen. Ein Vorkommen von Fledermaus-
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quartieren in dem vorhandenen Aldi-Markt ist möglich. Für Reptilienarten bietet das
Plangebiet keinen geeigneten Lebensraum. Auch kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Bedeutung als Landle-
bensraum für planungsrelevan+e Amphibienarten hat. Zudem bestehen keine ge-
eigneten Strukturen für geschützte Käfer-, Libellen-, Schmetterlings- und Weichtierar-
+en. Wenige ungefährdete, s+resstoleran+e Vogelarten können ggf. in Rands+rukturen
Bru+möglichkeiten finden. Eine besondere Bedeutung als Nahrungs- und Rastplatz
besteht für das Plangebiet jedoch nicht.

Zur Vermeidung artenschu+zrechtlicher Konflikte mit dem § 44 Bundesnaturschutzge-
setzt sind Regelungen zur Baufeldräumung zu berücksichtigen. Demnach ist eine
Baufeldräumung nur in der Zeit von Anfang September bis Ende Februar zulässig.
Alternativ ist durch einen anerkannten Ornithologen nachzuweisen, dass am abzu-
reißenden Gebäude keine besetzten Vogelnester oder flugunfähige Jungvögel vor-
handen sind. Bei Gehölzrodungen sind zudem die gesetzlichen Bestimmungen des
§ 39 (5) Bundesna+urschu+zgesetztes einzuhalten. Der Aldi-Markt muss zudem kurz vor
dem Abriss von einem Fledermaus-Experten auf mögliche Fledermausquartiere hin
untersucht werden. Werden bei dieser Untersuchung Quartiere nachgewiesen, müs-

sen nach Abstimmung mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume die Fledermäuse vor Abriss in Ersatzquartiere umgesiedelt werden und die
bestehenden Quartiere bzw. ihre Zugänge am Aldi-Markt verschlossen werden. En+-
sprechend des vorgefundenen Besatzes sind an dem nahegelegenen Edeka-Markt
Ersatzquartiere anzubringen.

9.4. Maßnahmen der allgemeinen Grünordnung und der Kompensation

Aus der naturschutzfachlichen Eingriffsbilanzierung erwachsen die folgenden Aus-
gleichserfordernisse:

Schutz ut
Boden

Wasser
Landschaftsbild

Arten und Lebensgemeinschaften

Klima /Luft

Abbaugelände
Knicks

Wald

Ausgleich
Eingriffsregelung

5. 256 m2

5.256 m2

0 m2

10.900 m2

320m
gesonaen im Kanmen
des Waldersa+zes

0 m2

21.412 m2

320 m Knick

Zur Vermeidung artenschu+zrech+licher Konflikte sind Bauzei+enregelungen einzuhal-
ten. Zudem ist der vorhandene Aldi-Markt im Plangebiet kurz vor Abriss gutachterlich
auf Fledermausvorkommen hin zu untersuchen. Je nach Befund ergeben sich hier-

aus Maßnahmen zur Umsiedlung in geeignete Ersatzquartiere.
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Im Plangebiet werden die folgenden Maßnahmen festgesetzt:

. Auf der mit dem Index 1 festgesetzten Fläche ist ein naturnaher Waldrand zu
entwickeln. Dazu sind Großbäume zu vereinzeln und durch heimische, standort-
gerechte Sträucher zu ersetzen.

. Auf der mit dem Index 2 festgesetzten Fläche ist ein Knick mit den Arten des
Schlehen-Hasel-Knick mit einem 1, 25 m hohen, im Fuß 3, 50 m breiten und in der
Krone 1 -50 m breiten Erdwall so anzulegen, dass in östliche Richtung ein 2 m brei-
ter Streifen verbleibt. Die Pflanzung auf dem Knickwall soll dreireihig erfolgen. Je
angefangene 20 m ist als Überholter ein großkroniger Laubbaum in die Knick-
Pflanzung zu integrieren. Der freizuhaltende Streifen ist zu einer Gras- und Krautflur
zu entwickeln.

. Die mit dem Index 3 festgesetzte Fläche ist der gelenkten Sukzession zu überlas-
sen.

. S+ellplatzanlagen sind mit heimischen, standortgerech+en Laubbäumen zu be-
pflanzen (1 Baum/10 Stellplätze).

. Auf der festgesetzten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Grünstreifen sind
mind. 6 heimische, s+andortgerechte Laubbäume anzupflanzen.

Gemäß der Festsetzungen aus der Ursprungsplanung sollen die Einzelbaumpflanzun-
gen auf der S+ellpla+zfläche als großkronige Laubbäume erbracht werden. Die
Knickneuanlage auf der Maßnahmenfläche mit dem Index 2 ist während der Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege mit einem Wildverbissschutzzaun zu sichern.

Alle im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen sind bereits mit Ausgleichsfunk+ionen
belegt, so dass innerhalb des Plangebie+es keine Kompensationsmaßnahmen nach-
zuweisen sind. Der erforderliche Ausgleich erfolgt deshalb ex+ern. Der flächige Aus-
gleich wird über die Bio+opaufwer+ungsmaßnahmen auf dem S+einwarder der HVB-
Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG nachgewiesen, welche als zukünf-
tige naturschutzfachliche Kompensa+ionsmaßnahmen von der unteren Naturschutz-
behörde anerkannt wurden. Knickausgleich wird in Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehörde in der Gemarkung Kembs, Flur 2, Flurstücke 6/4 und 10/5 nach-
gewiesen. Hier wurden ca. 450 m Knicks neu angelegt. 320 m werden nun als Aus-
gleich der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50 zugeordnet.
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Lage des Knickausgleichs, Gemeinde Gremersdorf, Gemarkung Kembs, Flur 2, Flst. 6/4 und 10/5

9.5. Empfehlungen der Landschaftspflege

Auf schonenden Umgang mit dem Oberboden während der Bauphase ist zu ach-
ten; das betrifft vor allem den Oberbodenabtrag und seine Zwischenlagerung. Es
wird dringend empfohlen, ganz auf Pflanzendünger und chemische Schädlingsbe-
kämpfungsmittel aus Gründen des Boden- und Grundwasserschu+zes zu verzichten,
da bei vielen Stoffen und deren Umwandlungsprodukten keinerlei Erkenntnisse über
mögliche Gefährdungspotenziale vorliegen. Tausalze und tausalzhal+ige Mittel sollten
auf dem privaten Grundstück nicht ausgebracht werden.

Das Grundwasser steht unter besonderem Schutz. Die dauerhafte Grundwasserab-
Senkung bzw. Ableitung z. B. durch Kellerdränagen ist wasserrechtlich erlaubnispflich-
tig. Da dieser Eingriff regelmäßig durch boutechnische Maßnahmen vermeidbar ist,
kann eine Genehmigung im Allgemeinen nicht erteilt werden. Über Ausnahmen ent-
scheidet die Wasserbehörde auf Antrag. Revisionsdränagen sind zulässig, soweit sie
nicht zu einer dauerhaften Grundwasserabsenkung führen. Sie sind der Wasserbe-
hörde mit Bauan+ragstellung anzuzeigen. Es ist durch eine Baugrundun+ersuchung
der Nachweis zu erbringen, dass mit der Dränagemaßnahme keine dauerhafte
Grundwasserabsenkung einhergeht. Bei hoch anstehendem Grundwasser wird der
Verzicht von Kellern empfohlen. Versickerungsanlagen sind ebenfalls anzeigepflich-
tig. In bestimmten Fällen sind Versickerungsanlagen auch erlaubnispflichtig. Über
Einzelheiten informiert die zuständige Wasserbehörde.
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10. Billigung der Begründung

Die Begründung zum Bebauungsplanes Nr. 50, 2. Änderung und Ergänzung der Stadt
Heiligenhafen wurde von der Stadtvertre+ung in der Sitzung 23. 06. 201 illigt.

Heiligenhafen, 2 8. SEP.
S>ta&t

?l " Bürgermeister
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